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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Petra Guttenberger, Michael Hofmann, Dr. Alexander Dietrich, 
Dr. Stephan Oetzinger, Martin Stock, Karl Straub, Peter Wachler CSU, 

Florian Streibl, Felix Locke, Martin Scharf, Tobias Beck, Martin Behringer, 
Dr. Martin Brunnhuber, Susann Enders, Stefan Frühbeißer, Johann Groß, 
Wolfgang Hauber, Bernhard Heinisch, Alexander Hold, Marina Jakob, Michael 
Koller, Nikolaus Kraus, Josef Lausch, Christian Lindinger, Rainer Ludwig, Ulrike 
Müller, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Julian Preidl, Anton Rittel, 
Markus Saller, Werner Schießl, Gabi Schmidt, Roswitha Toso, Roland Weigert, 
Jutta Widmann, Benno Zierer, Felix Freiherr von Zobel, Thomas Zöller und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Sozialgesetze und weiterer Rechtsvorschriften 
(Drs. 19/9021) 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Der Überschrift wird folgende Fußnote 1 angefügt: 

„1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/977 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über den Informationsaus-
tausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedsstaaten und zur 
Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI des Rates (ABl. L 134 vom 
22.5.2023, S. 1).“ 

2. Nach § 4 werden die folgenden §§ 5 und 6 eingefügt: 

,§ 5 

Änderung des Polizeiaufgabengesetzes 

Das Polizeiaufgabengesetz (PAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. September 1990 (GVBl. S. 397, BayRS 2012-1-1-I), das zuletzt durch Gesetz 
vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 635) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

Nach Art. 57 wird folgender Art. 57a eingefügt: 

„Art. 57a 

Übermittlung von Informationen gemäß der Richtlinie (EU) 2023/977 

(1) 1Für die Übermittlung von Informationen an Polizeibehörden oder sonstige 
für die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten zuständige öffentliche Stellen der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder Schengenassoziierten Staaten im An-
wendungsbereich der Richtlinie (EU) 2023/977 gelten die folgenden Abs. 2 bis 5. 
2Handelt es sich bei den übermittelten Informationen um personenbezogene Daten, 
gilt daneben Art. 57 mit der Maßgabe, dass die Übermittlung auf die in Anhang II 
Abschnitt B der Verordnung (EU) 2016/794 aufgeführten Kategorien zu beschrän-
ken ist. 3Art. 48 Abs. 1 bis 4 bleibt unberührt. 4Die in Satz 1 genannten Stellen sind 
andere für die Gefahrenabwehr zuständige Behörden im Sinn des Art. 48. 
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(2) 1Ersucht das Landeskriminalamt als benannte Strafverfolgungsbehörde im 
Sinn von Art. 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 des Polizeiorganisationsgesetzes (POG) um 
Übermittlung von Informationen bei einer zentralen Kontaktstelle im Sinn von Art. 14 
Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2023/977, erfolgt dies in einer Sprache, die der andere 
Staat nach Art. 11 der Richtlinie (EU) 2023/977 zugelassen hat. 2Ein derartiges Er-
suchen ist nur dann zu übermitteln, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür beste-
hen, dass die angeforderten Informationen dem anderen Staat zur Verfügung ste-
hen. 3Es muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

1. die Angabe, ob das Ersuchen dringend ist und wenn dies der Fall ist, die Angabe 
der Gründe für die Dringlichkeit, 

2. eine den Umständen im Einzelfall angemessene Präzisierung der angeforder-
ten Informationen, 

3. die Beschreibung des mit dem Ersuchen verfolgten Zwecks einschließlich des 
zugrundeliegenden Sachverhalts, aus dem sich die abzuwehrende Gefahr 
ergibt, 

4. die tatsächlichen Anhaltspunkte im Sinn von Satz 2 und 

5. etwaige Beschränkungen einer Verwendung der in dem Ersuchen enthaltenen 
Informationen zu anderen Zwecken als denen, für die sie übermittelt wurden. 

4Dem Bundeskriminalamt ist eine Kopie des Ersuchens zu übermitteln. 

(3) 1Übermittelt die Polizei aufgrund eines Ersuchens einer zentralen Kontakt-
stelle dieser Informationen, übermittelt sie zugleich eine Kopie an das Bundeskrimi-
nalamt. 2Übermittelt die Polizei aufgrund eines Ersuchens einer zuständigen Straf-
verfolgungsbehörde im Sinn von Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 dieser 
Informationen oder übermittelt sie selbst ein solches Ersuchen an eine solche 
Stelle, übermittelt sie zugleich eine Kopie dieser Informationen oder dieses Ersu-
chens an das Bundeskriminalamt sowie die zentrale Kontaktstelle des Staates, dem 
die jeweilige Stelle angehört. 

(4) 1Informationen, die die Polizei selbst erhoben hat, sind aus eigener Initiative 
den zentralen Kontaktstellen oder zuständigen Strafverfolgungsbehörden anderer 
Staaten zu übermitteln, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
diese Informationen für den jeweiligen Staat zum Zwecke der Verhütung von Straf-
taten nach Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 relevant sein könnten und dem 
Staat nicht bereits anderweitig übermittelt wurden. 2Die Übermittlung an eine andere 
zentrale Kontaktstelle erfolgt in einer Sprache, die der andere Staat nach Art. 11 
der Richtlinie (EU) 2023/977 zugelassen hat. 3Dem Bundeskriminalamt und, im 
Falle der Übermittlung an eine zuständige Strafverfolgungsbehörde, der zentralen 
Kontaktstelle des anderen Staats ist eine Kopie zu übermitteln. 4Die Verpflichtung 
nach Satz 1 besteht nicht, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
die Bereitstellung der angeforderten Informationen 

1. den grundlegenden Interessen der nationalen Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland einschließlich der Länder zuwiderlaufen oder sie schädigen würde, 

2. den Zweck polizeilicher Maßnahmen gefährden würde, 

3. die Sicherheit einer Person, insbesondere deren Rechtsgüter Leben, Gesund-
heit oder Freiheit, gefährden würde oder 

4. schutzwürdigen Interessen einer juristischen Person erheblich schaden würde. 

(5) 1Soweit nach den Abs. 2 bis 4 übermittelte Informationen sich auf Sachver-
halte beziehen, die gemäß Art. 3 der Verordnung (EU) 2016/794 unter die Ziele von 
Europol fallen, prüft die Polizei, vorbehaltlich der Ausschlussgründe nach Art. 7 
Abs. 7 der Verordnung (EU) 2016/794, ob eine Übermittlung einer Kopie der Infor-
mationen an Europol erforderlich ist. 2Wird eine Kopie nach Satz 1 übermittelt, so 
sind auch die Zwecke und etwaige Einschränkungen der Verarbeitung gemäß 
Art. 19 der Verordnung (EU) 2016/794 mitzuteilen. 3Informationen, die die Polizei 
von einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittstaat erhalten hat, darf diese nur 
dann gemäß Satz 1 an Europol übermitteln, wenn der andere Staat seine Zustim-
mung hierzu erteilt hat.“ 
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§ 6 

Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes 

Das Polizeiorganisationsgesetz (POG) in der in der Bayerischen Rechtssamm-
lung (BayRS 2012-2-1-I) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 2 
des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBl. S. 247) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

Art. 7 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„3Das Landeskriminalamt ist zudem 

1. zentrale Dienststelle der Kriminalpolizei im Sinn des Bundeskriminalamt- 
gesetzes (BKAG), 

2. Zentralstelle für die polizeiliche Datenverarbeitung, 

3. Fernmeldeleitstelle für die polizeiliche Nachrichtenübermittlung, 

4. zentrale Stelle für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben in Bayern (Autorisierte Stelle) sowie 

5. benannte Strafverfolgungsbehörde im Sinn von Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 
2023/977.“‘ 

3. Der bisherige § 5 wird § 7. 

 

 

Begründung: 

A) Allgemeiner Teil 

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben wird in Art. 57a des Polizeiaufgabengesetzes 
(PAG) eine Regelung zur Übermittlung und Bereitstellung von Informationen im Anwen-
dungsbereich der Richtlinie (EU) 2023/977 geschaffen. Diese wird flankiert von der Be-
nennung des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) als „benannte Strafverfol-
gungsbehörde“ i. S. d. Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 in Art. 7 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 5 des Polizeiorganisationsgesetzes (POG). 

B) Besonderer Teil 

Zu Nr. 1 

Die Änderung trägt der gebotenen Bezugnahme auf die umgesetzte Richtlinie 
(EU) 2023/977 Rechnung. 

Zu Nr. 2 

Zu Art. 57a Abs. 1 PAG 

Abs. 1 Satz 1 regelt zunächst den Anwendungsbereich der Vorschrift, vgl. insbeson-
dere Art. 1 und Art. 2 der Richtlinie (EU) 2023/977. Ziel der Richtlinie (EU) 2023/977 ist 
die Schaffung eines harmonisierten Rechtsrahmens für den Austausch von Informatio-
nen zwischen verschiedenen Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden. 

Informationen im Sinne von Art. 2 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2023/977 sind alle Inhalte, 
die eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen, Tatsachen oder Umstände 
betreffen, die für die zuständigen Strafverfolgungsbehörden zum Zweck der Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach nationalem Recht zur Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung 
von Straftaten relevant sind, einschließlich kriminalpolizeilicher Erkenntnisse. Der Be-
griff der Informationen ist demnach weiter als der Begriff der personenbezogenen Daten 
und kann bspw. auch bloße Tatsachen betreffen. Sofern in der Vorschrift der Begriff der 
Informationen verwendet wird, ist er stets im soeben definierten Sinne zu verstehen. 

Zum Zwecke der Harmonisierung regelt die Richtlinie (EU) 2023/977 insbesondere ein-
heitliche Verfahrensvorschriften, Übermittlungspflichten in Einzelfällen und legt ferner 
eine Zentralstellenfunktion einzelner, von den Mitgliedstaaten einzurichtender bzw. zu 
benennender Stellen fest. Grundrechtsrelevante Verschärfungen bzw. Erweiterungen 
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der bereits bestehenden Befugnisse zur Datenübermittlung, die über die bisherigen Be-
fugnisse hinausgehen, finden dadurch nicht statt. Alle nunmehr detaillierter geregelten 
Übermittlungen, insbesondere auch solche, die personenbezogene Daten betreffen, 
sind bereits nach derzeitiger Rechtslage, vgl. insbesondere Art. 57 PAG, erlaubt und 
fügen sich in die bestehenden, auch supranationalen Regelungen, bspw. nach der 
Richtlinie (EU) 2016/680 und der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundver-
ordnung) ein. Die Regelungen zur Stellung des Bundeskriminalamts als zentraler Kon-
taktstelle finden sich im Bundeskriminalamtgesetz (BKAG). Weitere bundesrechtliche 
Regelungen finden sich u. a. im Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsa-
chen (IRG), im Bundespolizeigesetz (BPolG) und in der Abgabenordnung (AO). Der 
Begriff der Schengenassoziierten Staaten ist in Art. 57 Nr. 2 PAG legaldefiniert. 

Abs. 1 Satz 2 dient der Umsetzung von Art. 10 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2023/977. 
Die Vorschrift nimmt Bezug auf Anhang II Abschnitt B der Verordnung (EU) 2016/794 
(sog. Europol-Verordnung) und mittelbar auf Art. 18 dieser Verordnung. Diese Vor-
schrift regelt, welche personenbezogenen Daten Europol verarbeiten darf. Hier wird ein 
Gleichlauf hergestellt. Daten, die Europol im Bereich des Informationsaustausches nicht 
verarbeiten dürfte, dürfen nicht übermittelt werden. 

Daneben wird in Abs. 1 Satz 2 klargestellt, dass die Übermittlung personenbezogener 
Daten auch im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2023/977 an den Voraussetzun-
gen von Art. 57 PAG zu messen ist. Für die Übermittlung sonstiger Informationen, bei 
denen es sich nicht um personenbezogene Daten handelt, brauchen die Voraussetzun-
gen von Art. 57 PAG hingegen nicht herangezogen werden. 

Im Übrigen erfolgt durch Abs. 1 Satz 3 eine Klarstellung in Bezug auf mit Maßnahmen 
nach Art. 48 Abs. 1 und Abs. 4 PAG erhobene personenbezogene Daten. Die dortigen 
besonderen Maßgaben zur Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten finden 
auch hier Anwendung. Abs. 1 Satz 4 stellt die nach Abs. 1 Satz 1 benannten Stellen der 
Mitgliedstaaten anderen für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörden im Sinne von 
Art. 48 PAG gleich und sorgt dafür, dass die hohen Anforderungen für Weiterverarbei-
tungen im Anwendungsbereich des Art. 48 PAG bei grenzüberschreitenden Vorgängen 
nicht unterlaufen werden. 

Zu Art. 57a Abs. 2 PAG 

Abs. 2 dient der Umsetzung von Art. 4 der Richtlinie (EU) 2023/977. Diese Vorschrift 
sieht grundsätzlich vor, dass jeder Mitgliedstaat bzw. Schengenassoziierte Staat eine 
sog. zentrale Kontaktstelle einrichtet, die u. a. zentrale Anlaufstelle für an andere Staa-
ten gerichtete Ersuchen ist. Unter dem Begriff der zentralen Kontaktstelle im Sinne die-
ser Vorschrift ist stets eine zentrale Kontaktstelle im Sinne von Art. 14 Abs. 1 der Richt-
linie (EU) 2023/977 zu verstehen. Daneben erlaubt die Richtlinie (EU) 2023/977 die 
Einrichtung sog. „benannter Strafverfolgungsbehörden“, die mit ähnlichen Rechten aus-
gestattet sind und bspw. ihrerseits Informationsersuchen an andere zentrale Kontakt-
stellen stellen dürfen. Einzige benannte Strafverfolgungsbehörde der Bayerischen Po-
lizei ist das BLKA nach Art. 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 POG. 

Nach Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 darf ein Ersuchen grundsätzlich nur 
dann an die zentrale Kontaktstelle eines anderen Staates gerichtet werden, wenn ob-
jektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die angeforderten Informationen erforderlich 
und verhältnismäßig sind, um die in Art. 1 Abs. 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 
(EU) 2023/977 genannten Ziele zu erreichen. Dies ist bereits in Art. 4 PAG abgebildet. 
Daneben müssen objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die angeforderten In-
formationen dem anderen Staat zur Verfügung stehen. Ersuchen „ins Blaue hinein“ sind 
schon nach bundesverfassungsgerichtlicher Rechtsprechung nicht zulässig und mithin 
nicht Sinn und Zweck der Richtlinie (EU) 2023/977 – vielmehr geht es um das gezielte 
Abfragen von Informationen. 

Nach Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2023/977 ist dabei stets anzugeben, ob das Er-
suchen dringend ist. Gegebenenfalls sind auch die Gründe für die Dringlichkeit zu nen-
nen. Ein Informationsersuchen gilt als dringend, wenn unter Berücksichtigung aller re-
levanten Tatsachen und Umstände des betreffenden Sachverhaltes objektive Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass die angeforderten Informationen unerlässlich sind zur Ab-
wehr einer unmittelbaren und ernsthaften Gefahr für die öffentliche Sicherheit eines Mit-
gliedstaats oder erforderlich sind, um eine unmittelbare Gefahr für das Leben oder die 
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körperliche Unversehrtheit einer Person abzuwenden oder erforderlich sind für den Er-
lass eines Beschlusses, der die Aufrechterhaltung restriktiver Maßnahmen bis hin zu 
einem Freiheitsentzug umfassen könnte, oder die unmittelbare Gefahr besteht, dass 
die Informationen an Relevanz verlieren, wenn sie nicht umgehend zur Verfügung ge-
stellt werden, und die Informationen als wichtig für die Verhütung, Aufdeckung oder 
Untersuchung von Straftaten anzusehen sind. Nach Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie (EU) 
2023/977 sind ferner die unter Art. 57a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 bis 5 PAG aufgezählten 
Punkte anzugeben. Der Wortlaut dient dabei der Umsetzung dieser Vorschriften, orien-
tiert sich jedoch an Begrifflichkeiten, die im Bereich des PAG geläufig sind. 

Aus Vereinfachungsgründen ist im Übrigen jeder Staat im Anwendungsbereich der 
Richtlinie (EU) 2023/977 verpflichtet, eine Liste mit einer oder mehreren Sprachen zu 
erstellen (vgl. Art. 11 der Richtlinie (EU) 2023/977), in der ihre zentrale Kontaktstelle 
den Informationsaustausch betreiben kann, diese auf dem neuesten Stand zu halten 
und an die Kommission zu übermitteln, welche die Liste bzw. eine Zusammenstellung 
im Internet veröffentlicht. Eine der Sprachen auf der Liste muss Englisch sein. Nach 
Art. 4 Abs. 6 der Richtlinie (EU) 2023/977 sind Ersuchen der benannten Strafverfol-
gungsbehörden in einer der dort genannten Sprache zu verfassen. 

Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 sieht schließlich die Übersendung einer Kopie 
eines jeden gestellten Ersuchens an die eigene zentrale Kontaktstelle, in Deutschland 
das Bundeskriminalamt nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 BKAG, vor. 

Zu Art. 57a Abs. 3 PAG 

Dieser Absatz dient der Umsetzung von Art. 8 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und Abs. 3 der 
Richtlinie (EU) 2023/977. Dabei bildet Abs. 3 Satz 1 zunächst Art. 8 Abs. 1 Satz 2 der 
Richtlinie (EU) 2023/977 ab. Stellt die Bayerische Polizei als zuständige Strafverfol-
gungsbehörde der zentralen Kontaktstelle eines anderen Staates Informationen zur 
Verfügung, so übermittelt sie die Informationen in Kopie auch an das Bundeskriminal-
amt in seiner Funktion als zentraler Kontaktstelle der Bundesrepublik Deutschland, vgl. 
§ 3 Abs. 2 Nr. 4 BKAG. Zuständige Strafverfolgungsbehörde ist nach Art. 2 Abs. 1 der 
Richtlinie (EU) 2023/977 dabei jede Polizei-, Zoll- oder sonstige Behörde der Mitglied-
staaten, die nach dem nationalen Recht für die Ausübung von öffentlicher Gewalt und 
die Ergreifung von Zwangsmaßnahmen zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung oder 
Untersuchung von Straftaten zuständig ist, bzw. jede Behörde, die an gemeinsamen 
Einrichtungen beteiligt ist, die von zwei oder mehr Mitgliedstaaten zum Zwecke der Ver-
hütung, Aufdeckung oder Untersuchung von Straftaten eingerichtet wurden, mit Aus-
nahme von Agenturen oder Einheiten, die auf Angelegenheiten der nationalen Sicher-
heit spezialisiert sind, sowie nach Art. 47 des Übereinkommens zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen entsandte Verbindungsbeamte. Wird in der Vorschrift 
der Begriff der zuständigen Strafverfolgungsbehörde gebraucht, so ist dieser stets in 
diesem Sinne zu verstehen. Die übrigen Regelungen betreffen den Informationsaus-
tausch dieser zuständigen Strafverfolgungsbehörden untereinander. Dabei folgt aus 
Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2023/977, dass auch Ersuchen der zuständigen Straf-
verfolgungsbehörden untereinander gestattet sind, für die nicht die gleichen, strengen 
und o. g. Verfahrensvorschriften gelten. Im Falle solcher Ersuchen gelten lediglich 
Pflichten zur Übersendung von Kopien, die sich in Abs. 3 Satz 2 wiederspiegeln. 

Zu Art. 57a Abs. 4 PAG 

Die Vorschrift dient der Umsetzung von Art. 7 der Richtlinie (EU) 2023/977. Art. 7 Abs. 1 
der Richtlinie (EU) 2023/977 regelt zunächst eine fakultative Möglichkeit zur Informa-
tionsübermittlung, wenn objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Informatio-
nen für den anderen Staat zum Zweck der Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung 
von Straftaten relevant sein könnten; diese bedarf keiner Umsetzung, nachdem dies für 
personenbezogene Daten bereits mit Art. 57 PAG abgebildet ist. Art. 7 Abs. 2 der Richt-
linie (EU) 2023/977 verpflichtet sodann sowohl die zentralen Kontaktstellen als auch die 
zuständigen Strafverfolgungsbehörden zur Übermittlung selbst erhobener Informatio-
nen an die zentralen Kontaktstellen oder zuständigen Strafverfolgungsbehörden ande-
rer Staaten im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2023/977 aus eigener Initiative, 
wenn objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Informationen für die anderen 
Staaten zum Zweck der Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung von schweren 
Straftaten relevant sein könnten. Schwere Straftaten sind dabei nach Art. 2 Abs. 3 der 
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Richtlinie (EU) 2023/977 Straftaten nach Art. 2 Abs. 2 des Rahmenbeschlusses 
2002/584/JI sowie Straftaten nach Art. 3 Abs. 1 oder 2 der Verordnung (EU) 2016/794. 
Die Verpflichtung besteht jedoch nicht, wenn einer der in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c oder f 
der Richtlinie (EU) 2023/977 genannten Gründe vorliegt oder wenn diese Daten bereits 
anderweitig übermittelt wurden. Dies spiegelt sich in Abs. 4 Satz 4 Nr. 1 bis 4 wider. Die 
Regelungen zur Übersendung in einer Sprache, die in einer Liste im Sinne des Art. 11 
der Richtlinie (EU) 2023/977 genannt ist, folgt aus Art. 7 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 
2023/977. 

Zu Art. 57a Abs. 5 PAG 

Die Sätze 1 bis 3 dienen der Umsetzung von Art. 12 der Richtlinie (EU) 2023/977. Da-
nach ist bei jeder Übermittlung von Informationsersuchen oder Informationen aufgrund 
eines solchen Ersuchens oder auf eigene Initiative (all diese Begriffe sind in der Vor-
schrift unter dem Begriff „Information“ zusammengefasst) auch zu prüfen, ob eine Über-
mittlung einer Kopie der Informationen an Europol erforderlich ist, weil diese sich auf 
Sachverhalte beziehen, die gem. Art. 3 der Verordnung (EU) 2016/794 unter die Ziele 
von Europol fallen. Ferner sind hier Maßgaben zu beachten, die in den Sätzen 2 und 3 
geregelt sind. 

Zu Art. 7 Abs. 1 Satz 3 POG 

Durch Art. 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 POG-E wird das BLKA als benannte Strafverfolgungs-
behörde i. S. v. Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 ermächtigt. Die hiermit ein-
hergehenden Rechte und Pflichten folgen aus Art. 57a Abs. 2 PAG. Die Vorschrift wird 
ferner aus sprachlichen Gründen und zur Verbesserung der Übersichtlichkeit ange-
passt. 

Zu Nr. 3 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung  

Drs. 19/9021 

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze und weiterer 
Rechtsvorschriften 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Christian Zwanziger u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9859 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Sozialgesetze und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Inklusive Ausgestaltung und faire Finanzierung des Rechtsanspruchs 
auf Ganztagsbetreuung und -bildung 

(Drs. 19/9021) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Christian Zwanziger u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9860 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur 

Ausführung der Sozialgesetze und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Mittagsbetreuungen und Ferienangebote sind Schutzorte für Kinder 
und Jugendliche 
(Drs. 19/9021) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Christian Zwanziger u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9861 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Sozialgesetze und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Klarstellung der staatlichen Schulaufsicht - Ausschluss der Durchfüh-
rungsverantwortung von Schulen und Schulämtern bei kommunalen Ferien-

angeboten 
(Drs. 19/9021) 
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5. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, Doris Rauscher, 
Dr. Simone Strohmayr u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/10379 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Sozialgesetze und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Gleichberechtigte Teilhabe im Ganztag - Inklusion und Finanzierung si-

cherstellen 
(Drs. 19/9021) 

6. Änderungsantrag der Abgeordneten Petra Guttenberger, Michael Hofmann, 
Dr. Alexander Dietrich u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Martin Scharf u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 19/10396 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Sozialgesetze und weiterer Rechtsvorschriften 
(Drs. 19/9021) 

 

I. Beschlussempfehlung: 

Zu s t i mmu n g  

Berichterstatterin: Melanie Huml 
Mitberichterstatterin: Doris Rauscher 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und 
Familie federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat 
den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 36. Sitzung am 
29. Januar 2026 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Enthaltung 
Zu s t i mmu n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat den Gesetzentwurf und die Ände-
rungsanträge Drs. 19/9859, Drs. 19/9860 und Drs. 19/9861 in seiner 36. Sit-
zung am 12. Februar 2026 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Enthaltung 
Zu s t i mmu n g  empfohlen. 
 



Drucksache 19/10991 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 3 

 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/9861 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b le h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/9860 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b le h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/9859 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
A b le h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 19/9859, Drs. 19/9860, 
Drs. 19/9861, Drs. 19/10379 und Drs. 19/10396 in seiner 39. Sitzung am 12. 
März 2026 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
Zu s t i mmu n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen 
durchgeführt werden: 

1. Der Überschrift wird folgende Fußnote 1 angefügt: 

„1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/977 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über den 
Informationsaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden der 
Mitgliedsstaaten und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2006/960/JI des Rates (ABl. L 134 vom 22.5.2023, S. 1).“ 

2. Nach § 4 werden die folgenden §§ 5 und 6 eingefügt: 

,§ 5 

Änderung des Polizeiaufgabengesetzes 

Das Polizeiaufgabengesetz (PAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. September 1990 (GVBl. S. 397, BayRS 2012-1-1-I), das 
zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 635) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
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Nach Art. 57 wird folgender Art. 57a eingefügt: 

„Art. 57a 

Übermittlung von Informationen gemäß der Richtlinie (EU) 2023/977 

(1) 1Für die Übermittlung von Informationen an Polizeibehörden oder 
sonstige für die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten zuständige öf-
fentliche Stellen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder Schen-
genassoziierten Staaten im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 
2023/977 gelten die folgenden Abs. 2 bis 5. 2Handelt es sich bei den über-
mittelten Informationen um personenbezogene Daten, gilt daneben Art. 57 
mit der Maßgabe, dass die Übermittlung auf die in Anhang II Abschnitt B 
der Verordnung (EU) 2016/794 aufgeführten Kategorien zu beschränken 
ist. 3Art. 48 Abs. 1 bis 4 bleibt unberührt. 4Die in Satz 1 genannten Stellen 
sind andere für die Gefahrenabwehr zuständige Behörden im Sinn des Art. 
48. 

(2) 1Ersucht das Landeskriminalamt als benannte Strafverfolgungsbe-
hörde im Sinn von Art. 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 des Polizeiorganisationsgeset-
zes (POG) um Übermittlung von Informationen bei einer zentralen Kontakt-
stelle im Sinn von Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2023/977, erfolgt dies 
in einer Sprache, die der andere Staat nach Art. 11 der Richtlinie (EU) 
2023/977 zugelassen hat. 2Ein derartiges Ersuchen ist nur dann zu über-
mitteln, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die angefor-
derten Informationen dem anderen Staat zur Verfügung stehen. 3Es muss 
mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

1. die Angabe, ob das Ersuchen dringend ist und wenn dies der Fall ist, 
die Angabe der Gründe für die Dringlichkeit, 

2. eine den Umständen im Einzelfall angemessene Präzisierung der an-
geforderten Informationen, 

3. die Beschreibung des mit dem Ersuchen verfolgten Zwecks ein-
schließlich des zugrundeliegenden Sachverhalts, aus dem sich die 
abzuwehrende Gefahr ergibt, 

4. die tatsächlichen Anhaltspunkte im Sinn von Satz 2 und 

5. etwaige Beschränkungen einer Verwendung der in dem Ersuchen ent-
haltenen Informationen zu anderen Zwecken als denen, für die sie 
übermittelt wurden. 

4Dem Bundeskriminalamt ist eine Kopie des Ersuchens zu übermitteln.  

(3) 1Übermittelt die Polizei aufgrund eines Ersuchens einer zentralen 
Kontaktstelle dieser Informationen, übermittelt sie zugleich eine Kopie an 
das Bundeskriminalamt. 2Übermittelt die Polizei aufgrund eines Ersuchens 
einer zuständigen Strafverfolgungsbehörde im Sinn von Art. 2 Abs. 1 der 
Richtlinie (EU) 2023/977 dieser Informationen oder übermittelt sie selbst ein 
solches Ersuchen an eine solche Stelle, übermittelt sie zugleich eine Kopie 
dieser Informationen oder dieses Ersuchens an das Bundeskriminalamt so-
wie die zentrale Kontaktstelle des Staates, dem die jeweilige Stelle ange-
hört. 

(4) 1Informationen, die die Polizei selbst erhoben hat, sind aus eigener 
Initiative den zentralen Kontaktstellen oder zuständigen Strafverfolgungsbe-
hörden anderer Staaten zu übermitteln, wenn tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass diese Informationen für den jeweiligen Staat zum Zwe-
cke der Verhütung von Straftaten nach Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 
2023/977 relevant sein könnten und dem Staat nicht bereits anderweitig 
übermittelt wurden. 2Die Übermittlung an eine andere zentrale Kontaktstelle 
erfolgt in einer Sprache, die der andere Staat nach Art. 11 der Richtlinie (EU) 
2023/977 zugelassen hat. 3Dem Bundeskriminalamt und, im Falle der Über-
mittlung an eine zuständige Strafverfolgungsbehörde, der zentralen Kontakt-
stelle des anderen Staats ist eine Kopie zu übermitteln. 4Die Verpflichtung 
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nach Satz 1 besteht nicht, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass die Bereitstellung der angeforderten Informationen 

1. den grundlegenden Interessen der nationalen Sicherheit der Bundesre-
publik Deutschland einschließlich der Länder zuwiderlaufen oder sie 
schädigen würde, 

2. den Zweck polizeilicher Maßnahmen gefährden würde, 

3. die Sicherheit einer Person, insbesondere deren Rechtsgüter Leben, 
Gesundheit oder Freiheit, gefährden würde oder 

4. schutzwürdigen Interessen einer juristischen Person erheblich scha-
den würde. 

(5) 1Soweit nach den Abs. 2 bis 4 übermittelte Informationen sich auf 
Sachverhalte beziehen, die gemäß Art. 3 der Verordnung (EU) 2016/794 
unter die Ziele von Europol fallen, prüft die Polizei, vorbehaltlich der Aus-
schlussgründe nach Art. 7 Abs. 7 der Verordnung (EU) 2016/794, ob eine 
Übermittlung einer Kopie der Informationen an Europol erforderlich ist. 
2Wird eine Kopie nach Satz 1 übermittelt, so sind auch die Zwecke und 
etwaige Einschränkungen der Verarbeitung gemäß Art. 19 der Verord-
nung (EU) 2016/794 mitzuteilen. 3Informationen, die die Polizei von einem 
anderen Mitgliedstaat oder einem Drittstaat erhalten hat, darf diese nur 
dann gemäß Satz 1 an Europol übermitteln, wenn der andere Staat seine 
Zustimmung hierzu erteilt hat.“ 

§ 6 

Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes 

Das Polizeiorganisationsgesetz (POG) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 2012-2-1-I) veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBl. 
S 247) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Art. 7 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„3Das Landeskriminalamt ist zudem 

1. zentrale Dienststelle der Kriminalpolizei im Sinn des Bun-
deskriminalamtgesetzes (BKAG), 

2. Zentralstelle für die polizeiliche Datenverarbeitung, 

3. Fernmeldeleitstelle für die polizeiliche Nachrichtenüber-
mittlung, 

4. zentrale Stelle für den Digitalfunk der Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben in Bayern (Autorisierte 
Stelle) sowie 

5. benannte Strafverfolgungsbehörde im Sinn von Art. 2 Abs. 
2 der Richtlinie (EU) 2023/977.“‘ 

3. Der bisherige § 5 wird § 7. 

4. Im Einleitungssatz von § 1 ist die Angabe „das zuletzt durch § 1 Abs. 99 
der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) und durch Art. 9 des Ge-
setzes vom 21. Juni 2024 (GVBl. S. 114) geändert worden ist“ durch die 
Angabe „das zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 21. November 2025 
(GVBl. S. 573) und durch Gesetz vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 697) 
geändert worden ist“ zu ersetzen. 

5. Im Einleitungssatz von § 4 ist die Angabe „das zuletzt durch Gesetz vom 
21. Februar 2025 (GVBl. S. 46) geändert worden ist“ durch die Angabe 
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„das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 21. November 2025 (GVBl. 
S. 570) geändert worden ist“ zu ersetzen. 

6. In den Platzhalter von § 7 Satz 1 wird als Datum des Inkrafttretens der 
„1. April 2026“ eingesetzt.  

 

 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/10396 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
Zu s t i mmu n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des Aus-
schusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration seine Erle-
digung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/9861 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b le h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/9860 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b le h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/10379 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
A b le h n u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/9859 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
A b le h n u n g  empfohlen. 

Doris Rauscher 
Vorsitzende 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold
Abg. Björn Jungbauer
Abg. Elena Roon
Abg. Anton Rittel
Abg. Christian Zwanziger
Abg. Doris Rauscher
Staatsministerin Ulrike Scharf



Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze und weiterer 

Rechtsvorschriften (Drs. 19/9021)

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

(Drsn. 19/9859 mit 19/9861),

Änderungsantrag der SPD-Fraktion

(Drs. 19/10379),

Änderungsantrag von Abgeordneten der CSU und der Fraktion FREIE WÄHLER

(Drs. 19/10396)

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. Die Redezeit der Staatsre-

gierung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten Fraktion. Ich eröffne die 

Aussprache. Der erste Redner ist der Kollege Björn Jungbauer für die CSU-Fraktion. 

Bitte schön, Sie haben das Wort.

Björn Jungbauer (CSU): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Wir setzen heute den bundesrechtlichen Rechtsanspruch auf ganztägli-

che Bildung und Betreuung im Grundschulalter in bayerisches Landesrecht um. Der 

Bund hat entschieden; wir sorgen dafür, dass dieser Anspruch in Bayern vor Ort 

praxisnah erfüllt werden kann.

Ab dem Schuljahr 2026/27 tritt der Anspruch schrittweise in Kraft. Ab dem Schul-

jahr 2029/30 gilt er dann für alle Grundschulkinder. Anspruchsgegner sind die Land-

kreise und kreisfreien Städte als Träger der örtlichen Jugendhilfe. Die konkrete Ausge-

staltung bleibt bewusst bei den Kommunen und Trägern vor Ort, mit der bewährten 

Vielfalt von Horten, Mittagsbetreuungen, kooperativen Ganztagsangeboten und auch 

den schulischen Formen. Alle Beteiligten wissen: Das wird ein Kraftakt.

Protokollauszug
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Die Gesellschaft erwartet mehr Ganztagsangebote. Ein Betreuungsanspruch heißt 

aber nicht automatisch, dass jede Familie jeden Tag sofort einen Platz braucht. Wir 

brauchen Maß und Ziel zwischen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dem Vorhalten 

von Ganztagesplätzen und vor allem auch einer verantwortbaren Finanzierung. Das 

alles darf in meinen Augen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es ist auch klar, 

dass uns die adäquate und praktikable Ausgestaltung des Rechtsanspruchs noch 

lange beschäftigen wird, so wie er uns lieb und teuer ist.

Daran setzt der Gesetzentwurf an: Planbarkeit und Entlastung der Kommunen. Wir 

führen die Informationsobliegenheit der Eltern ein: Bis 30. April eines jeden Jahres 

ist zu melden, wie der Bedarf für das kommende Schuljahr ist.Das schafft Planungs-

sicherheit für Räume, Personal und Finanzierung. Spätere Anmeldungen bleiben na-

türlich in begründeten Fällen möglich, und die Kommunen behalten ihre Gestaltungs-

spielräume.

Wir nutzen die bundesrechtlichen Spielräume für Suspendierung des Anspruchs bis 

zu vier Wochen. Wir begrenzen auf 20 Schließtage in den Ferien. Die konkreten 

Festlegungen bleiben kommunale Aufgabe. So verbinden wir Familienfreundlichkeit 

mit organisatorischer Machbarkeit.

Die Verordnungsermächtigung zur Weitergabe der Bundesmittel wird dafür sorgen, 

dass die Betriebskostenmittel flexibel, verursachergerecht und möglichst bürokratie-

arm an die Träger weitergegeben werden können.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Wichtig ist uns eine Klarstellung der Schulaufsicht und die Stärkung bewährter Ange-

bote. Die Ferienangebote können auf Antrag der Träger der staatlichen Schulaufsicht 

unterstellt werden. Das ist kein Automatismus, das ist keine zusätzliche Aufgabe für 

Lehrkräfte. Das ist eine Beschränkung auf schulaufsichtlich bekannte Räume. Damit 

reduzieren wir Missverständnisse und auch den Verwaltungsaufwand. Bestehende 

Ferienangebote können natürlich auch ohne Schulaufsicht fortgeführt werden.
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Das Modell der Kombieinrichtungen im kooperativen Ganztag wird im BayKiBiG ge-

setzlich verankert und wie ein Hort gefördert. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger 

Schritt.

Die Mindestbesuchszeiten werden flexibilisiert. Die zweijährige Wartefrist entfällt. 

Schul- und Hortzeiten können von Beginn an zusammengerechnet werden. Die Förde-

rung passen wir dem tatsächlichen Buchungsumfang an. Das wird von Kommunen, 

Trägern und auch von Verbänden ausdrücklich begrüßt.

Nun zu den Änderungsanträgen. Die Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN und 

der SPD wollen die Inklusionsanforderungen mit zusätzlichen Vorgaben zur Barrie-

refreiheit, zu Personal, Beförderung und finanziellen Ausgleichsansprüchen deutlich 

ausweiten. Inklusion ist aber bereits jetzt umfassend bundes- und vor allem landes-

rechtlich geregelt. Weitere Detailvorgaben im AGSG und im BayKiBiG wären aus 

unserer Sicht systemwidrig und würden damit auch konnexitätsrelevante Mehrbelas-

tungen ohne einen erkennbaren zusätzlichen Nutzen auslösen.

Eine gesetzliche Pflicht zu Gewaltschutzkonzepten in Mittagsbetreuungen und Feri-

enangeboten geht über die schulischen Standards hinaus. Schutzkonzepte werden 

bereits empfohlen und fachlich begleitet. Die zusätzliche Pflicht würde vor allem eines 

erreichen: Sie würde Bürokratie schaffen.

Es ist auch wichtig, hier noch einmal klarzustellen, dass Lehrkräfte eben nicht für die 

Ferienangebote zuständig sind. Das ist ganz wichtig, und ich denke, dass sich das 

schon allein aus der Gesetzesbegründung ergibt.

Insgesamt müssen wir feststellen, dass die Verbände in der Anhörung eine grund-

sätzliche Zustimmung zu landesrechtlichen Präzisierungen gegeben haben. Wir als 

CSU-Landtagsfraktion haben, auch weil uns dieses Thema sehr wichtig ist, mit den 

kommunalen Spitzenverbänden, mit Trägern, mit der Freien Wohlfahrtspflege und mit 

den Kommunen kürzlich ein zweites Werkstattgespräch zum Ganztag durchgeführt.
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Die zentrale Botschaft ist klar: Wir müssen kooperieren und koordinieren. Wir müs-

sen interkommunal kooperieren, insbesondere bei der Ferienbetreuung. Nicht jede 

Kommune muss das Rad neu erfinden, nicht jede Kommune muss den Weg hier 

allein beschreiten. Ich glaube, die Möglichkeiten, die es hier zur interkommunalen 

Zusammenarbeit gibt, sind großartig, sind eine Chance. Die Kommunen werden es 

schaffen, dass wir bei der Ferienbetreuung flächendeckend nicht nur die Pflichtplätze, 

sondern auch weiterhin andere Angebote anbieten können.

Wichtig ist, dass wir als Freistaat im engen Schulterschluss mit Spitzenverbänden, 

Trägern der Freien Wohlfahrtspflege, aber natürlich auch den Kommunen koordinie-

ren. Auch hier gibt es die Chance, Synergien zu nutzen, gute Modelle zu verbreiten 

und überall im Freistaat dann eben die Best-Practice-Beispiele einzuführen.

Der Freistaat schafft mit diesem Gesetz den notwendigen Rahmen, damit Kommunen, 

Träger, Freie Wohlfahrtspflege und Schulen gemeinsam pragmatische Lösungen ent-

wickeln können. Es wird ein Kraftakt, wie ich es vorhin gesagt habe, aber er ist mach-

bar, wenn wir weiterhin miteinander kooperieren und das Ganze auch koordinieren.

Ich möchte an dieser Stelle einmal unserer Ministerin Uli Scharf danken. Ich danke 

dir und deinem Haus, aber natürlich auch dem Kultusministerium. Ich glaube, dieser 

Kraftakt, den wir hier beim Ganztagsausbau stemmen, ist nur möglich, weil unsere 

beiden Ministerinnen in engem Schulterschluss gemeinsam mit den Kommunen, ge-

meinsam mit den Sachaufwandsträgern, gemeinsam mit den Trägern vorangehen.

Am Ende des Tages kommt es darauf an, dass wir einen guten Ganztag haben, 

dass wir verlässliche Betreuungssituationen für die Familien, aber auch Betreuungssi-

tuationen, die bezahlbar sind, schaffen können. Ich glaube, das wird auch der Kern 

der Gerechtigkeit und am Ende des Tages auch der Notwendigkeit sein. Es bringt 

keiner Familie etwas, wenn wir sagen, wir haben tolle Plätze, aber die Woche kostet 

500 Euro. Dieses Angebot würde am Bedarf vorbeigehen.
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Von daher ist es ganz wichtig, dass wir mit Augenmaß vorgehen, dass wir zielgerichtet 

vorgehen, dass wir nicht übers Ziel hinausschießen und dass wir vor allem auch 

diesen Weg gemeinsam weiter beschreiten. Es ist klar: Der Startschuss zum 1. August 

ist nur ein Beginn.

Dieses Thema wird uns weiter beschäftigen. Dieses Thema wollen wir weiterhin kraft-

voll gestalten, weil es am Ende des Tages eben wichtig ist, dass unsere Eltern, dass 

die Kinder gute Betreuungssituationen haben und dass wir Familie und Beruf gut 

verbinden können.

Von daher bitte ich alle, dem Gesetzentwurf der Staatsregierung unter Berücksichti-

gung der Stellungnahmen in den endberatenden Ausschüssen zuzustimmen und die 

vorliegenden Änderungsanträge abzulehnen. – Ich sage herzlichen Dank.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank, Herr Kollege. – Nächste 

Rednerin ist für die AfD-Fraktion die Abgeordnete Elena Roon.

(Beifall bei der AfD)

Bitte schön, Sie haben das Wort.

Elena Roon (AfD): Sehr geehrtes Präsidium, werte Kollegen! Mit diesem Gesetzent-

wurf wurde versucht, mehrere Probleme zu lösen.

Erstens, die Sicherstellung der Planbarkeit. Natürlich wird es immer wieder Eltern 

geben, die die Anmeldefrist bis spätestens 30. April als zu kurz empfinden. Ich denke 

aber, in diesen Fällen werden sich individuelle Lösungen in den Kommunen eröffnen. 

Planbarkeit ist wichtig, nachvollziehbar und deshalb auch richtig. Die Schließzeiten in 

den Schulferien auf 20 Tage zu begrenzen, könnte für den einen oder anderen Träger 

zum Problem werden. Uns wären 30 Tage lieber gewesen.
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Zweitens werden mit diesem Gesetz die Mindestbesuchszeiten flexibilisiert. Die bis-

herige 20-Stunden-Vorgabe in den ersten beiden Betriebsjahren entfällt. Wenn das 

tatsächlich für mehr Flexibilität sorgt, dann ist es okay, dann ist es in Ordnung.

Drittens, der wichtigste Punkt: die Ferienangebote. Nach den Vorgaben des Bundes 

können Ferienangebote nur dann anerkannt werden, wenn sie entweder von Trägern 

mit Betriebserlaubnis oder unter staatlicher Aufsicht durchgeführt werden. Das heißt, 

es musste ein Weg gefunden werden, die Angebote überhaupt rechtssicher zu or-

ganisieren; deshalb die Schulaufsicht. Die Staatsregierung betont, dass Lehrkräfte 

dadurch nicht verpflichtet werden, selbst Ferienangebote zu übernehmen. – So weit 

der Entwurf.Gerade bei der Ferienbetreuung ist der Versuch nachvollziehbar, über 

Schulaufsichten einen rechtlich sauberen Rahmen zu schaffen. Aber genau in diesem 

Punkt beginnen unsere Bedenken; denn etwas kann auf dem Papier nachvollziehbar 

sein und trotzdem in der Praxis nicht funktionieren. Ein Rechtsrahmen allein schafft 

noch kein Personal, keine Räume und erst recht keine verlässlichen Ferienangebote. 

Er beantwortet auch nicht die entscheidende Frage: Was passiert eigentlich, wenn in 

den Ferien vor Ort kein ausreichendes Angebot zustande kommt? Genau hier bleibt 

der Gesetzentwurf aus unserer Sicht zu vage. Wer trägt am Ende die Verantwortung?

Wir kritisieren am schärfsten die Frage: Warum kommt das Gesetz erst jetzt? Der 

Zeitpunkt des Inkrafttretens ist seit Jahren bekannt. Es war die Regierung, die den 

Rechtsanspruch eingeführt hat. Die Sorgen der Kommunen liegen seit Langem auf 

dem Tisch. Die Ferien stehen quasi kurz vor der Tür, und die Regierungsfraktionen 

hier im Hohen Haus fragen tatsächlich erst Ende Januar beim Ministerium nach, ob 

die Jugendarbeit als rechtsanspruchserfüllende Maßnahme für die Ferienbetreuung 

zugelassen ist. Hier wurde wahrscheinlich einfach schlecht gearbeitet, und das muss 

man auch so klar benennen.

Ebenfalls nicht beantwortet wurde die am Ende wichtigste Frage, nämlich die nach der 

Qualität. In der Debatte entsteht immer wieder der Eindruck, als gehe es bei der Ganz-

tagsbetreuung vor allem um Organisation, Zuständigkeit und Verwaltungsabläufe. Die 
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Ganztagsbetreuung ist aber weit mehr als eine bloße Unterbringung. Wenn Kinder 

einen so großen Teil ihres Tages in Betreuung verbringen, dann braucht es auch 

ein Angebot, das ihrem Alter und ihren Bedürfnissen gerecht wird. Es braucht Zeit 

für Spiel, Bewegung, soziale Erfahrungen, Rückzug und Förderung. Genau deshalb 

verurteilen wir die Haltung, dass die Ferienbetreuung nicht denselben pädagogischen 

Ansprüchen genügen müsse. Das halten wir für den falschen Weg. Wenn der Staat 

einen Rechtsanspruch schafft, dann trägt er auch, bitte schön, die Verantwortung für 

die Qualität – wenn nicht rechtlich, dann doch politisch und moralisch.

Hinzu kommt: Die Kommunen stehen heute schon unter massivem finanziellen und 

personellen Druck. Es reicht nicht, immer nur auf die eigenen Wirkungskreise der 

Kommunen zu verweisen. Unser Eindruck ist: Dieser Gesetzentwurf schafft vor allem 

Verwaltungssicherheit, lässt aber bei Qualität, Finanzierung und praktischer Umsetz-

barkeit zu viele Fragen offen, und am Ende drohen wieder die Kinder die Leidtragen-

den oder gar die Verlierer dieser Politik zu sein. Deshalb enthalten wir uns.

(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank. – Dann hat als Nächster 

der Kollege Anton Rittel für die Fraktion der FREIEN WÄHLER das Wort. Bitte schön.

Anton Rittel (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe 

Kollegen! Viele Familien kennen diese Situation: Die Schule endet mittags, und die 

Arbeit dauert bis abends. Dann stellt sich jeden Tag die gleiche Frage: Wie organisiere 

ich die Betreuung meines Kindes mit Verwandten, Bekannten, mit Opa oder Oma? 

Deshalb ist für uns klar: Ganztagsbetreuung ist kein Luxus, sondern eine notwendige 

Voraussetzung dafür, dass Familie und Beruf funktionieren.

Ein wichtiger Punkt ist die Planung. Eltern sollen bis zum 30. April angeben, ob und in 

welchem Umfang sie die Betreuung brauchen. Das gibt den Kommunen den nötigen 

Vorlauf. Sie können Plätze schaffen, Personal organisieren und ein Angebot aufbauen. 
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Gleichzeitig bleibt das System bewusst flexibel, wenn sich etwas ändert, zum Beispiel 

bei einem Umzug. Dann sind auch spätere Anmeldungen noch möglich.

Ein zweiter Punkt sind die Ferien. Der Anspruch gilt grundsätzlich das ganze Jahr 

mit bis zu 20 Schließtagen. Das ist bewusst so geregelt; denn die Realität ist: Der 

gesetzliche Mindesturlaub bei Vollzeit liegt bei 20 Tagen, in vielen Arbeits- oder Tarif-

verträgen sind oft bis zu 30 Tage inbegriffen. Kinder haben aber rund zwölf Wochen 

Ferien im Jahr. Diese Lücke muss geschlossen werden, und genau dafür brauchen 

wir eine verlässliche Betreuung auch in den Ferien. Der Rechtsanspruch kann auf 

unterschiedliche Weise erfüllt werden: durch Ganztagsschulen, durch Horte, durch 

Mittagsbetreuung oder durch Kombinationen daraus. Deshalb setzen wir auf flexible 

Lösungen. Kombieinrichtungen sind ein guter Weg. Sie verbinden Schule und Betreu-

ung, nutzen bestehende Strukturen und erleichtern den Alltag für Familien.

Ein weiterer Punkt ist die Schulaufsicht bei Ferienangeboten. Es wird intensiv disku-

tiert. Wir sagen klar: Es ist keine unnötige Bürokratie. Sie schafft Klarheit, Sicherheit 

und Qualität. Wenn ein Angebot ähnlich organisiert ist wie die Schule, dann ist eine 

Aufsicht sinnvoll. Wichtig bleibt aber: Die Verantwortung für die Organisation liegt 

bei den Kommunen. Dadurch können sie individuell entscheiden. Ein ganz zentraler 

Punkt ist der Kinderschutz. Alle, die mit Kindern arbeiten, müssen ein erweitertes 

Führungszeugnis vorlegen, und es braucht klare Schutzkonzepte. Hier geht es um 

Vertrauen und um die Sicherheit unserer Kinder, die uns besonders wichtig ist. Zur 

Finanzierung gilt: Der Bund stellt Mittel bereit, und Bayern gibt sie vollständig den 

Kommunen weiter. Das ist wichtig; denn dort findet die Umsetzung statt.

Meine Damen und Herren, dieses Gesetz bringt mehr Planungssicherheit für Familien, 

mehr Verlässlichkeit für Kinder, klare Rahmenbedingungen für Kommunen und Träger, 

und es hat auch eine klare wirtschaftliche Bedeutung. Wenn Eltern arbeiten können, 

weil ihre Kinder gut betreut sind, dann stärkt das auch unseren Arbeitsmarkt. Wir 

FREIE WÄHLER stehen für pragmatische, umsetzbare Lösungen. Genau das liefert 

das Gesetz. Deshalb bitten wir um Zustimmung.
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Zu diesen zwei Anträgen von den GRÜNEN sage ich: Die inklusive Ausgestaltung des 

Rechtsanspruchs ist im Bundesgesetz schon geregelt, und auf den Änderungsantrag 

betreffend den Kinderschutz gehen wir auch ein, weil sich das mit dem Gesetz schon 

erledigt hat. Danke, die Änderungsanträge lehnen wir ab. Unserem Gesetzentwurf 

stimmen wir zu.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank, Herr Kollege. – Nächster 

Redner ist der Kollege Christian Zwanziger für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte, Sie 

haben das Wort.

Christian Zwanziger (GRÜNE): Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-

gen! Ich wiederhole es aus der Ersten Lesung: Endlich reden wir über ein Ganztags-

gesetz. – Ich würde mir wünschen, wir würden über so etwas wie ein Ganztagsgaran-

tiegesetz, das wir gefordert haben, reden. Wir wollen, dass ein guter Ganztagsausbau 

und die Ganztagsbildung in den Mittelpunkt gerückt werden.

Stattdessen hat das Parlament hier einen Gesetzestext beraten, und obwohl zwei 

Ausschüsse, und dann noch der Verfassungsausschuss, das beraten haben, gibt es 

von Ihnen keinerlei Änderungsvorschläge an dem Gesetz. Ich glaube, Ihnen allen 

würden Maßnahmen einfallen, wie man die gute Ganztagsbetreuung in Bayern praxis-

näher, besser für die Träger, besser für die Eltern, besser für die Schülerinnen und 

Schüler machen könnte, und hätte mir gewünscht, dass dieses Gesetz noch ein paar 

Verbesserungen bekommt. Deswegen gab es auch unsere Änderungsanträge.

Aber was bedeutet denn das jetzt? – Es wird immer der bayerische Baukasten be-

schworen, die Wahlfreiheit. Nur haben wir in der Praxis folgende Situation: Nehmen 

wir einmal eine Straße mit ein paar schulpflichtigen Nachbarskindern, die dann ab 

Herbst einen Rechtsanspruch haben. In der Praxis bedeutet das, das erste Schulkind 

hat einen Platz im gebundenen Ganztag bekommen: rhythmisiertes Angebot, Haus-
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aufgaben gibt es nicht, Zusatzangebote sind für die Eltern dann im Zweifel kostenfrei, 

alles ist sozusagen aus einer Hand.

Das Nachbarskind hat dann vielleicht in einer erweiterten Mittagsbetreuung einen 

Platz bekommen, weil das das Angebot war, das noch verfügbar war. Da ist dann 

unklar: Wie kommt es da hin? Wie kommt es da weg, wenn es blöd läuft? Da ist 

unklar, wie alles andere vor Ort geregelt ist. Es gibt vielleicht manchmal pädagogische 

Herausforderungen, die in Bayern unterschiedlich gut bewältigt werden können.

Das dritte Nachbarskind hat einen Hortplatz – egal, ob die Eltern den Platz zahlen 

können –, auch das ist rechtsanspruchserfüllend. Alle diese Formen sind rechtsan-

spruchserfüllend, so, wie das Gesetz gestrickt ist. Ich finde, das verkennt die Tatsa-

che, dass wir ein gutes Angebot für alle Kinder in Bayern schaffen müssen, statt 

die Wahlfreiheit als ein so hohes Gut herauszustellen, wenn es eigentlich nur eine 

Wahlunfreiheit für die Eltern und die betroffenen Kinder ist.

Dann haben wir noch gar nicht den Viertklässler – vielleicht das Geschwisterkind des 

Erstklässlers, Herr Rittel – dabei, das vielleicht drei Jahre lang ein Ganztagsangebot 

genutzt hat und jetzt aus den Zwängen, weil wir in Bayern weiterhin 100.000 Plätze in 

der Ganztagsbetreuung zu wenig haben, vielleicht, wenn es blöd läuft, sein Ganztags-

angebot in der vierten Klasse verliert, damit der Rechtsanspruch, der aufwachsend 

greift, für den Erstklässler erfüllt werden kann.

Das ist doch keine Situation, die uns glücklich machen kann. Das ist doch keine Situa-

tion, mit der wir zufrieden sein können. Wir müssen doch auch eine gute Finanzierung 

der Ganztagsbetreuung erwirken, und das sehe ich mit diesem Gesetz nicht gegeben. 

Ja, es wird jetzt endlich einmal etwas auf bayerischer Ebene konkretisiert; aber für 

einen Rechtsanspruch, der schon so lange beschlossen ist, haben wir uns, haben Sie 

sich bis auf die letzten Meter Zeit gelassen. Ich kann nicht sagen, dass es daran liegt, 

dass es nicht auch Fraktionen hier im Parlament gegeben hat, die das immer und 
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immer wieder angesprochen haben.Das finde ich schade, dass Sie auf den letzten 

Metern so ein Stückwerk liefern.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie haben jetzt gesagt, dass Sie unsere Anträge ablehnen, weil alles schon geregelt 

ist. Das werden wir im Herbst ja sehen. Ich bin gespannt, ob Kinder mit Inklusionsbe-

darf auch Plätze bekommen. Ich bin mir hundertprozentig sicher: Wir werden uns über 

dieses Gesetz, über den guten Ganztag unterhalten müssen; denn einen guten Ganz-

tag in Bayern in der Fläche für alle Kinder werden wir so, wie das Gesetz gestrickt ist, 

nicht bekommen. Die Inklusion ist weiterhin ein Problem.

Bei der Frage des Gewaltschutzes – das ist ja ein Ort, wo Kinder geschützt sein sollen 

– gibt es die Diskussion: Regelt der Querverweis im Bundesrecht das schon oder 

nicht? Auch da gibt es genug Stimmen von Verbandsseite, wie man das besser regeln 

könnte. Es gibt auch keine Regelungen, wie der Mehraufwand für die Schulaufsicht, 

die sicherstellen soll, dass die Ferienangebote entsprechenden Qualitätsstandards 

genügen, abgebildet ist. Auch das ist im Gesetz nicht drin.

Unter dem Strich muss ich sagen: Ich hätte mir nicht so ein Stückwerk gewünscht. 

Ich hätte mir viel früheres Handeln gewünscht. Ich würde mir jetzt vor allem endlich 

einen gescheiten Ausbau von gutem Ganztag in Bayern wünschen, nicht ein Lob 

des Elternwillens, wenn wir doch alle aus unserem Alltag wissen, wie viele Eltern 

händeringend Ganztagsplätze suchen, händeringend versuchen, ein gutes Angebot 

für das Kind zu finden, ein gutes Angebot, das sich auch logistisch umsetzen lässt 

mit Hinkommen und Abholen. Davon sind wir mit dem Gesetz meilenweit entfernt. Von 

daher Enthaltung, weil das Gesetz ein paar sinnvolle Regelungen trifft, die überfällig 

sind. Aber Zustimmung für dieses Stückwerk geht nicht, deswegen auch heute Enthal-

tung.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank. – Nächste Rednerin ist die 

Kollegin Doris Rauscher für die SPD-Fraktion. Bitte schön, Sie haben das Wort.

Doris Rauscher (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Frau Sozialministerin! Der Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und 

Betreuung für Grundschulkinder ist wirklich ein politischer Meilenstein. Familien warten 

darauf, Kommunen bereiten sich vor. Das Inkrafttreten auf Bundesebene war seit 

Jahren bekannt. Trotzdem kommt das Gesetz jetzt tatsächlich auf den letzten Drücker, 

kurz bevor es im Sommer, im August, in Kraft tritt. Die Beratungszeit hier im Hohen 

Haus wurde auf ein Minimum verkürzt. Dabei verdienen es unsere Kinder mit all 

ihren Unterschiedlichkeiten, dass wir diese Chance wirklich nutzen und einen guten 

Ganztag ausgestalten, nicht das Thema einfach nur schnell wegverwalten. Genau das 

ist unser Maßstab für diesen Gesetzentwurf, und genau darin bleibt er zu kurz.

Beginnen wir mit der Qualität. Die Mittagsbetreuung war einmal als zeitliches Über-

Mittagsangebot gedacht und wird nun rechtsansprucherfüllend sein – ohne verbindli-

che Qualitätsstandards, ohne angemessenes Fachkräftegebot. Die Stellungnahmen 

zum Gesetzentwurf sind hier eindeutig: Es braucht verbindliche Qualitätsstandards, 

einen gesetzlich geregelten Personalschlüssel und strukturelle Voraussetzungen, die 

gute pädagogische Arbeit leichter möglich machen.

(Beifall bei der SPD)

Das betrifft übrigens nicht nur die Mittagsbetreuung, sondern auch die offene Ganz-

tagsschule.

Die Antwort der Staatsregierung im Ausschuss: Das müsste an anderer Stelle geregelt 

werden, nicht in diesem Gesetz. Ich bin gespannt – es wird sich ja nachher die 

Ministerin zu Wort melden –, ob es vielleicht noch zu Änderungen im Gesetz kommen 

wird. Aber die Informationen, die wir in der Ausschussberatung erhalten haben, waren 

zunächst mal alle vorgeschoben; denn die Rückmeldung, Frau Ministerin, die wir 

im Ausschuss – wir haben sehr leidenschaftlich diskutiert – bekommen haben, war, 
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das müsse an anderer Stelle geregelt werden. – Somit wird das Ganze einfach nur 

verschoben. Aber ein Ausblick, dass es an anderer Stelle geregelt würde, wurde uns 

Abgeordneten in den entsprechenden Ausschüssen nicht gegeben. Das ist äußerst 

unbefriedigend.

Der politische Gestaltungsspielraum wurde mit Blick auf die Fachdebatte in den Aus-

schüssen also nicht genutzt; denn wer keine Qualitätsvorgaben macht, muss an der 

Stelle auch nichts finanzieren, so unser Gedanke.

Zur Unterfinanzierung: Die Bundesmittel für die Betriebskosten werden weitergeleitet. 

Aber die seit Jahren bekannte strukturelle Unterfinanzierung von Mittagsbetreuung 

und offenem Ganztag wird durch diesen Gesetzentwurf auch nicht angetastet. Dabei 

wäre es an der Zeit, dass der Freistaat seiner Verantwortung hier wirklich gerecht wird 

und die Angebote, die er für rechtsansprucherfüllend erklärt, auch entsprechend aus-

stattet. Das Ergebnis wird ein Flickenteppich sein, bei dem der Wohnort eines Kindes 

darüber entscheidet, wie gut und mit welchen Angeboten dieser Ganztagsanspruch 

vor Ort überhaupt erfüllt wird.

Inklusion – das war der Antrag der SPD-Fraktion. Wir wollen, dass alle Kinder hier 

ihren Rechtsanspruch wahrnehmen können, auch bei den Ganztagsangeboten. Des-

wegen wollen wir, dass der Anspruch verbindlich verankert wird. Aber auch das 

funktioniert nicht ohne finanzielle Mittel. Wir brauchen eine individuelle Betreuung für 

Kinder mit Behinderung. Auch da wird auf andere Gesetzeslagen verwiesen. Auch 

das ist äußerst unbefriedigend. Deshalb haben wir hierzu einen Änderungsantrag zum 

Gesetzentwurf eingebracht.

Es wäre noch viel zu sagen, auch zu den Gebühren und zum Kinderschutz. Hier 

hat die Fraktion der GRÜNEN mit Recht einen Antrag eingebracht. Auch hier bleiben 

viele Punkte offen. Wir denken, es ist erforderlich, zumindest das Thema Inklusion 

mitzudenken. Ich freue mich auf die Ausführungen der Ministerin. Vielleicht hören wir 

noch etwas Erhellendes.
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(Beifall bei der SPD sowie Abgeordneten der GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank. – Das Wort hat nun Frau 

Staatsministerin Ulrike Scharf. Bitte.

Staatsministerin Ulrike Scharf (Familie, Arbeit und Soziales): Herr Vizepräsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will eine Botschaft vorausschicken. Meine Bot-

schaft ist: Starke Kinder, starkes Bayern. Mit der Ganztagsbildung legen wir dieses 

Fundament für die Zukunft, für die besseren Bildungschancen, für die Werteerziehung, 

für die gelebte Demokratie, für die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf und 

damit für unser Bayern von morgen.

Ich wundere mich immer ein bisschen, wenn darüber lamentiert wird, wie schlecht die 

Dinge funktionieren. Ich will Ihnen heute einfach zurufen: Über 300.000 Grundschul-

kinder nutzen bereits jetzt die Ganztagsbetreuungsangebote.

(Michael Hofmann (CSU): Sehr richtig!)

Das sind 60 %. Wir sind sehr weit gekommen. Ja, der Ganztagsrechtsanspruch ist ein 

Kraftakt für alle. Aber ich bitte immer wieder zu berücksichtigen, dass weit über die 

Hälfte, 60 % unserer Grundschulkinder, bereits jetzt in der Betreuung sind.

(Beifall bei der CSU)

Der Bedarf wird steigen. Sie kennen die Voraussetzungen: In einem halben Jahr, ab 

dem 15. September für uns in Bayern, haben alle Erstklässlerinnen und Erstklässler 

in Bayern einen Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung. Dann folgt jedes Jahr 

eine weitere Jahrgangsstufe, bis wir im Schuljahr 2029/2030 alle vier Jahrgangsstufen 

dabeihaben. Das ist ein Meilenstein, der Kindern Chancen eröffnet und vor allen 

Dingen Familien unterstützt und zugleich unseren Standort stärkt.

Damit übernehmen wir Verantwortung für die Zukunft in Bayern. Wir sorgen jetzt mit 

diesem Gesetz für einen geordneten Start. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im 
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Bundesrecht geregelt. Jedes Kind im Grundschulalter erwirbt mit Schuleintritt den 

Anspruch. Ich betone jetzt schon: jedes Kind ohne Ausnahme, selbstverständlich auch 

Kinder mit Behinderung.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU und der FREIEN WÄHLER)

Aber ein Anspruch allein reicht nicht. Der Rechtsanspruch allein betreut noch keine 

Kinder. Es geht jetzt um die Umsetzung. Die Umsetzung braucht Regeln. Genau diese 

Regeln schaffen wir heute mit unserem Gesetz. Der Ansatz ist einfach; denn wir 

ermöglichen eine praxistaugliche Umsetzung vor Ort. Wir entlasten die Kommunen 

und schaffen die Flexibilität, die so dringend gebraucht wird. Kommunen bekommen 

Sicherheit, Familien bekommen Planbarkeit. Kinder – das ist mir das Wichtigste, sie 

stehen im Mittelpunkt – bekommen genau das, was sie brauchen, nämlich Bildung, 

Förderung und vor allen Dingen Zeit und Freiraum für ihre eigenen Wege.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Kern geht es um drei wichtige Regelungsbereiche. 

Erstens. Mit dem AGSG schaffen wir Planungssicherheit. Wir haben uns sehr eng mit 

dem Kultusministerium abgestimmt. Wir haben die Verbände angehört und tun jetzt 

alles, damit es vor Ort auch gut umsetzbar wird.

Wir nutzen also unsere landesrechtlichen Möglichkeiten und schaffen Spielraum für 

die Kommunen. Da geht es zunächst um die Anmeldefrist, den 30. April. Die Frist gilt 

für die Eltern, wenn sie den Bedarf anmelden für das kommende Schuljahr, einschließ-

lich auch der darauffolgenden Sommerferien. Der 30. April ist also bewusst gewählt, 

nach der Schuleinschreibung, damit die Kommunen planen können und damit vor 

allen Dingen Familien Sicherheit und Verlässlichkeit haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage auch ganz bewusst dazu: Ich appelliere an 

die Eltern, dass sie für diese Planungssicherheit mitgehen; denn es ist für niemanden, 

der vor Ort organisieren muss und koordinieren muss, einfach, wenn eine solche Frist 

sehr viel später wäre.
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Die Schließzeiten in den Ferien werden vor Ort festgelegt. In Übereinstimmung mit 

den Verbänden ist ganz klar: Es gilt die bundesrechtliche Regelung von maximal 

20 Schließtagen. Aber welche Tage das sind, das entscheiden die Kommunen. Wir 

vertrauen hier zu 100 % auf die Kompetenz der Kommunen vor Ort und darauf, dass 

sie die Bedürfnisse der Familien jeweils im Mittelpunkt ihres Handelns haben.

Die Bundesmittel für die Betriebskostenförderung – es ist heute schon mehrfach er-

wähnt worden – geben wir zu 100 % weiter.Bis 2030 steigt diese Betriebskostenförde-

rung pro Jahr im Vollausbau auf rund 200 Millionen Euro. Wichtig ist, dass wir diese 

Mittel vollumfänglich direkt an die Kommunen weitergeben.

Zweitens, die Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unter-

richtswesen: Wir klären die Zuständigkeiten. Bestimmte Ferienangebote können künf-

tig unter staatliche Schulaufsicht gestellt werden. Das schafft Rechtssicherheit und 

vermeidet vor allen Dingen Doppelstrukturen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, erst in den letzten Wochen wurde im Bund noch 

einmal eine wichtige Weichenstellung beschlossen, nämlich dass die Angebote der 

Jugendarbeit auch rechtsanspruchserfüllend sind, wenn sie sich in den Ferien betei-

ligt. Das war uns immer ein wichtiges Anliegen; denn wir vertrauen – offensichtlich 

im Unterschied zu manch anderen Parteien, die hier auch gesprochen haben – auf 

die Angebote unserer Jugendarbeit, auf Ferienangebote, auf die Kompetenzen. Es ist 

geradezu aberwitzig, wenn ich heute Jugendleitern, die eine Ausbildung haben, nicht 

zutrauen kann, dass sie unsere Kinder in den Ferien entsprechend betreuen können.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Das Kultusministerium wird eine Bekanntmachung herausgeben. Darin werden dann 

noch die Einzelheiten geregelt. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei allen 

Beteiligten bedanken, besonders auch bei der Kollegin Anna Stolz für diese wirklich 

gute und starke Zusammenarbeit.
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Bestehende Ferienangebote ohne Schulaufsicht bleiben natürlich weiterhin möglich. 

Auch das war immer eine konkrete Frage aus den Kommunen. Die Mittagsbetreuung 

wird im Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen systematisch 

neu verortet.

Drittens, das BayKiBiG: Wir stärken hier die funktionierenden Modelle. Kombieinrich-

tungen werden als Sonderform des Hortes in enger Verzahnung von Schule und Ju-

gendhilfe gesetzlich verankert, so wie wir den Erfolg der Kombieinrichtungen kennen. 

Wir danken den kommunalen Spitzenverbänden für ihre wertvollen Anregungen in 

der Verbändeanhörung. Wir haben die pädagogische Zusammenarbeit in den gesetz-

lichen Regelungen ausdrücklich berücksichtigt. Wir flexibilisieren die Mindestbesuchs-

zeit. Auch das war ein wichtiger geforderter Punkt. Wir ermöglichen die passgenauen 

Buchungen. Im Ergebnis heißt das ganz klar: Mehr Freiheit für die Familien, aber auch 

mehr Spielraum für die Träger.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Ansatz ist ganz klar: Wir setzen bewusst auf 

Vielfalt, nicht auf ein Einheitsmodell, auf Zentralismus oder auf starre Vorgaben. Wir 

setzen auf den bayerischen Baukasten, wie wir ihn nennen, mit den Horten, den Kom-

bieinrichtungen, der Mittagsbetreuung, dem offenen und dem gebundenen Ganztag. 

Unser Ganztag ist vielfältig. Darauf legen wir so viel Wert, weil auch unsere Familien 

vielfältig und ihre Bedürfnisse entsprechend unterschiedlich sind. Für jeden soll es das 

passgenaue Angebot geben. Vielfalt ist in dem Fall unsere große Stärke.

Genauso klar ist, dass wir die Spielräume für die Kommunen nutzen. Ganz entschei-

dend ist, dass keine zusätzlichen Aufgaben entstehen, keine neuen Zuständigkeiten 

kommen, keine versteckten Kosten da sind. Unser Gesetz schafft also Sicherheit. 

Wir schaffen Klarheit und entlasten durch flexible Förderregelungen und weniger Bü-

rokratie. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin zutiefst 

überzeugt: Der Ganztag braucht gestalterische Freiheit, und er braucht pädagogische 

Stärke.
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Mit der Zweiten Lesung dieses Gesetzes beschließen wir heute – so sehe ich es 

– Chancen für unsere Kinder, Verlässlichkeit für die Eltern, Planungssicherheit für 

die Kommunen, Fachkräfte für unsere Wirtschaft und damit auch Stärke für unseren 

Standort. Sie sehen, welch vielfältige Betroffenheiten wir mit dem Ganztag auslösen. 

Aber vor allen Dingen gilt beim Ganztag eines: Er ist eine riesige Chance. Wir gehen 

diesen Weg sehr entschlossen, verantwortungsvoll und mit Weitsicht. Deshalb bitte ich 

sehr herzlich um Ihre Zustimmung.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Frau Staatsministerin, wir haben zwei Mel-

dungen zu einer Zwischenbemerkung. Zunächst hat die Kollegin Doris Rauscher für 

die SPD-Fraktion das Wort.

Doris Rauscher (SPD): Frau Ministerin, ich habe jetzt noch einmal eine Nachfrage 

zum Thema Inklusion. Sie sagten ja, Sie sind in enger Abstimmung mit der Kultusmi-

nisterin. Da muss ich jetzt schon noch einmal nachhaken. Ich will jetzt gar nicht auf 

den Teil des Sozialministeriums eingehen; im BayKiBiG sind Kinder mit Behinderung 

oder drohender Behinderung noch einmal besonders berücksichtigt, auch in der Be-

treuung im Kooperative Ganztag. Aber vielleicht können Sie uns noch etwas sagen 

zum Thema Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, oder 

wo auch immer es dann im Detail geregelt würde: Wie steht es um die Bedarfe von 

Kindern mit besonderem Förderbedarf auf der Seite der Mittagsbetreuung bzw. der 

offenen Ganztagsschule? – Dazu haben Sie sich jetzt nicht geäußert. Das würde mich 

noch interessieren; denn die Mitarbeiter in diesen Betreuungsformen bekommen nicht 

einmal Fortbildungstage, um sich ein wenig hinsichtlich der Kinder mit besonderem 

Förderbedarf zu schulen.

(Beifall bei der SPD)

Staatsministerin Ulrike Scharf (Familie, Arbeit und Soziales): Inklusion ist mir wirk-

lich ein Herzensanliegen. Deshalb auch noch einmal ganz klar: Das AGSG ist nicht 
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der richtige Ort, um die Inklusion noch einmal zu betonen. Wir haben bereits entspre-

chende Regelungen. Auf der einen Seite sehe ich das SGB VIII; dort ist gemeinsames 

Fördern von Kindern mit und ohne Behinderung fest verankert. Auf der anderen Seite 

hat das BayKiBiG einen klaren Inklusionsauftrag und eigentlich noch mehr: Kinder 

mit Behinderung oder drohender Behinderung werden besonders berücksichtigt und 

haben eine deutlich höhere Förderung.

(Doris Rauscher (SPD): Aber das meinte ich ja nicht!)

Im Übrigen wissen Sie auch, dass wir gerade die Reformen des BayKiBiG angestoßen 

haben, die hoffentlich schon bald in den Landtag kommen werden. Mir ist dort die 

erhöhte Förderung ganz besonders wichtig.

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Für eine weitere Zwischenbemerkung hat 

Kollege Christian Zwanziger, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, das Wort.

Christian Zwanziger (GRÜNE): Frau Ministerin, 372.000 Ganztagsplätze sind nach 

Studien der Staatsregierung notwendig. Bis wann müssen sie denn vorhanden sein, 

damit Sie sagen: Mission erfüllt?

Das Zweite: Ich lade Sie herzlich nach Erlangen ein. Da gibt es in einem Stadtteil 

eine völlig verhakte Situation. Der schulische Ganztag kann aufgrund der räumlichen 

Begrenztheit gerade nicht ausgebaut werden, die Kassenlage ist sowieso begrenzt. 

Freie Träger finden sich nicht. Ich lade Sie herzlich ein. Dort hat sich genau dieser 

bayerische Baukasten, diese Vielfalt so verhakt, dass keiner etwas machen kann. Und 

wer badet es aus? – Die Eltern und die Kinder. Ich lade Sie ein; denn das ist eine 

Situation, die andauert. Ich freue mich auf Ihren Besuch.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Staatsministerin Ulrike Scharf (Familie, Arbeit und Soziales): Gut, machen wir einen 

Termin aus. – Aber zurück zum Ernst der Lage. Sie haben das Thema der Platzsitu-

ation für den Ganztag angesprochen. Ich darf noch einmal darauf verweisen, dass 
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wir eine Förderrichtlinie und insgesamt 461 Millionen Euro haben, mit denen wir die 

Kommunen intensivst unterstützen. Diese Förderrichtlinie ist noch einmal optimiert 

worden. Sie geht so weit, dass die Förderung künftig nicht nur für die Ausstattung 

neuer Plätze gilt, sondern auch für die Bestandsplätze. Die Pro-Platz-Förderung ist für 

alle drei Möglichkeiten mit 6.000 Euro gleich.

Wir gehen jetzt so weit, dass wir auch Grundstücke fördern. Ich glaube, das zu wis-

sen, ist für die Kommunen ganz entscheidend. Wir haben jetzt dann eine Menge neue 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, denen wir das auch zurufen werden.

Für den Ganztagsausbau ist die Richtlinie bestens aufgestellt, und es gibt sogar 

die sogenannte Booster-Förderung. Das heißt, entweder nimmt man die reguläre 

FAG-Förderung in Anspruch, die im Übrigen über den kommunalen Finanzausgleich 

auch noch einen 10-prozentigen Aufschlag vorsieht, oder die 70-prozentige pauschale 

Förderung. All das ist geregelt. Die Richtlinien sind da. Wir sehen auch im Verlauf, was 

den Ausbau betrifft, dass wir Rückenwind bekommen und die Kommunen es stark in 

Anspruch nehmen.

Natürlich gibt es dann immer noch Kommunen, die zusätzliche Unterstützung brau-

chen. Auch ich kenne diese Kommunen, bei denen das Thema schwieriger umzuset-

zen ist. Aber die Förderung, die Unterstützung und die Begleitung durch die Staatsre-

gierung sind so gut aufgestellt, dass eigentlich keine Kommune mehr zögern kann.

Vielleicht noch eines dazu, Herr Zwanziger: Entscheidend ist doch der Bedarf der 

Familien. Wenn wir heute die Kommunen sehen, die intensiv an der Kinderbetreuung 

dran sind, ob das die Kinderbetreuung der Unter-Sechsjährigen oder die Ganztagsbe-

treuung ist, ist nicht nur klar, dass es eine kommunale Pflichtaufgabe ist, sondern vor 

allen Dingen ist es so: Dort, wo man sich intensiv um das Thema kümmert und die 

individuellen Bedarfe der Familien sieht, funktioniert es auch gut. Mit "individuellen 

Bedarfen" meine ich auch, dass die Kommunen diese Freiheit brauchen. In München 

haben Sie hauptsächlich den Hortausbau. In anderen Regionen ist die Mittagsbetreu-
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ung das Mittel der Wahl. In wieder anderen Regionen ist es der schulische Ganztag, 

offen oder gebunden. Diese Flexibilität brauchen wir bei dem zusätzlichen Ausbau von 

Plätzen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank. – Weitere Wortmeldungen 

liegen nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen, und wir kommen zur Abstimmung. 

Der Abstimmung zugrunde liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf Druck-

sache 19/9021, die Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf 

den Drucksachen 19/9859 mit 19/9861, der Änderungsantrag der SPD-Fraktion auf 

Drucksache 19/10379, der Änderungsantrag von Abgeordneten der CSU-Fraktion und 

der Fraktion FREIE WÄHLER auf Drucksache 19/10396 sowie die Beschlussempfeh-

lung mit Bericht des federführenden Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und 

Familie auf Drucksache 19/10991.

Zunächst ist über die soeben genannten vier Änderungsanträge der Oppositions-

fraktionen abzustimmen. Der endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parla-

mentsfragen und Integration empfiehlt diese zur Ablehnung.

Wir beginnen mit dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion auf Drucksache 19/10379 

betreffend "Gleichberechtigte Teilhabe im Ganztag – Inklusion und Finanzierung si-

cherstellen", über den auf Wunsch der Initiatoren gesondert in einfacher Form abge-

stimmt wird.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion zustim-

men will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die SPD-Fraktion. Gegen-

stimmen! – CSU-Fraktion, FREIE WÄHLER, AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen! – Bei 

Stimmenthaltung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist dieser Änderungsantrag damit 

abgelehnt.
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Die Fraktionen sind übereingekommen, über die noch ausstehenden weiteren Ände-

rungsanträge gemeinsam abzustimmen. Zugrunde gelegt werden die jeweiligen Voten 

im endberatenden Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integra-

tion.

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion im Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfra-

gen und Integration einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist 

das gesamte Hohe Haus. Gibt es einzelne Gegenstimmen oder Stimmenthaltungen? 

– Das ist nicht der Fall. Damit übernimmt der Landtag diese Voten. Das heißt, die 

Änderungsanträge der Opposition sind damit abgelehnt.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/9021. 

Der federführende Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie empfiehlt 

Zustimmung zum Gesetzentwurf. Der endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, 

Parlamentsfragen und Integration empfiehlt ebenfalls Zustimmung mit der Maßgabe, 

dass verschiedene Änderungen vorgenommen werden. Im Einzelnen verweise ich 

hierzu auf Drucksache 19/10991.

Wer dem Gesetzentwurf mit den empfohlenen Änderungen zustimmen will, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Die CSU-Fraktion und die FREIEN WÄHLER. Gegen-

stimmen! – Stimmenthaltungen! – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD-Fraktion und 

AfD-Fraktion. Dann ist das hiermit so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Es erhebt sich kein Widerspruch.

Wer dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind die CSU-Fraktion 

und die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Gegenstimmen bitte ich ebenso anzuzeigen. 

– Keine. Stimmenthaltungen! – Bei Stimmenthaltung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
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SPD- und AfD-Fraktion. Damit ist dieses Gesetz angenommen. Es hat den Titel: 

"Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze und weiterer 

Rechtsvorschriften".

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben beschlossenen Fassung hat der 

Änderungsantrag auf Drucksache 19/10396 seine Erledigung gefunden. Das Hohe 

Haus nimmt davon Kenntnis.
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